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Tagesordnungspunkt:   
 

Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.11.2016 
„BuT-Schulsozialarbeit“ 
sowie 
Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 28.11.2016 
„Zukunft der Schulsozialarbeit im Rhein-Kreis Neuss“ 
 

Sachverhalt: 

Über das Bildungs- und Teilhabepaket wurden Anfang 2012 im Rhein-Kreis Neuss 26 
Vollzeitstellen für Schulsozialarbeiter (BuT) mit insgesamt 34 Schulsozialarbeiter eingerichtet. 
Die Einstellung der Schulsozialarbeiter BuT und die Koordination dieser Stellen wurde dem 
TZ Glehn als Tochter des Kreises übertragen. 
Seit Januar 2015 wird die Schulsozialarbeit (BuT) im Rahmen des Landesprogrammes 
„Soziale Arbeit an Schulen“ vom Rhein-Kreis Neuss und dem Land NRW im Verhältnis 40 % : 
60 % kofinanziert. 
Die 34 Mitarbeiter auf 26 VZ-Stellen sind nach wie vor ein entscheidender Bestandteil des 
Bildungs- und Teilhabepaketes neben den eigentlichen Teilhabeleistungen. Im Rahmen des 
Hinwirkungsgebotes „werben“ die Schulsozialarbeiter aktiv dafür, diese Leistungen auch in 
Anspruch zu nehmen. 
Zudem ist es Aufgabe aller Schulsozialarbeiter (BuT), präventive und niedrigschwellige 
sozialpädagogische Hilfestellungen für Schüler, Lehrer und Eltern auch im Rahmen 
„klassischer Schulsozialarbeit“ anzubieten: 

 Vermittlung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Häufig ist die BuT-

Beratung „Türöffner“ in Familien, die bisher gar nicht oder nur schwer für Schule 

erreichbar waren (ca. 40% der Arbeitszeit). 

 Soziale, schulische und berufsbezogene Kompetenzen fördern (ca. 10 %) 

 Unterstützen beim Erreichen von Schulabschlüssen (ca. 10%) 

 Einzelberatung von Kindern und Jugendlichen in Problemsituationen (ca.10%) 

 Gruppenangebote für Soziales Lernen, Konfliktbewältigung und Prävention (ca. 10%) 

 Prävention gegen Schulverweigerung (ca.5 %) 

 Unterstützung bei Lernschwierigkeiten (ca. 5 %) 

 Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung und Ferienfreizeiten (ca. 5 %) 

 Teilnahme am demokratischen Schulleben fördern (ca. 5%) 
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Je nach Einsatzort und schulischem Schwerpunkt variieren diese Angebote in der 
Gewichtung. Die Schulsozialarbeiter tragen durch Ihre Arbeit somit dazu bei, soziale 
Benachteiligungen auszugleichen und individuelle Beeinträchtigungen zu verringern. Sie 
gestalten die manchmal für Schüler schwierigen Übergänge zwischen Kita, Grundschule, 
weiterführender Schule und Eintritt in die Berufswelt aktiv mit. Dazu bilden sie eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Schule, Elternhaus und Kommune.  
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, besteht sowohl innerhalb der Schule eine enge 
Vernetzung der Schulsozialarbeit (BuT) zu Schulleitung, Kollegium, Schüler und OGS als auch 
aus der Schule heraus in das kommunale Umfeld zu Kitas, Beratungseinrichtungen, 
Sportvereinen, kulturellen Einrichtungen und zur Wirtschaft. 
Die 26 Vollzeitstellen verteilen sich entsprechend der Anzahl der BuT-berechtigten Kinder 
und Jugendlichen wie folgt auf die Kommunen im Rhein Kreis Neuss: 

 Neuss:   13 

 Grevenbroich:  4 

 Dormagen:  3 

 Meerbusch:  2 

 Kaarst:   1,5 

 Korschenbroich: 1 

 Jüchen:  1 

 Rommerskirchen:  0,5 

 

Die Verteilung der Schulsozialarbeiter auf die einzelnen Schulen/Standorte obliegt auf Grund 
der mit dem Kreis abgestimmten kommunalen Konzepte der jeweiligen Kommune und stellt 
sich wie folgt dar (wobei ein Teil der Schulsozialarbeiter an zwei oder mehreren Schulen tätig 
wird): 

 Grundschulen:  20 

 Hauptschulen:  4 

 Gesamtschulen: 4 

 Sekundarschulen: 3 

 Realschulen:   3 

 Förderschulen: 3 

 Gymnasien:  2 

Eine Übersicht über die Schulen, an denen die Schulsozialarbeiter BuT hängt als Anlage 1 

an. 

Da alle Beteiligten großen Wert auf den präventiven Charakter der Schulsozialarbeit legen, 
findet sich ein größerer Teil der Angebote im Primarbereich bzw. im Übergang von der Kita in 
die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführende Schule. In allen Kommunen 
im Kreis sind Schulsozialarbeiter an Grundschulen im Einsatz. Präventive Sozialarbeit spart 
langfristig und ganzheitlich betrachtet Folgekosten im sozialen Bereich, etwa bei Hilfen zur 
Erziehung oder bei stationären Aufenthalten. 
Für das zukünftige Arbeitsleben sind solide Schulkenntnisse unverzichtbar. Aber es ist nicht 
zu unterschätzen, wie wichtig Tugenden wie Zuverlässigkeit, Teamgeist und die Fähigkeit 
friedlicher Konfliktlösung in der Berufswelt sind. Diese sozialen Fähigkeiten können nicht die 
Eltern und Lehrer allein vermitteln, dafür braucht es qualifizierte Schulsozialarbeit. 
Messbarer Erfolg der Schulsozialarbeit (BuT) sind die von den Schulsozialarbeitern 
durchgeführten Beratungen sowie natürlich die initiierten Anträge auf Leistungen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket: (Stand Oktober 2016) 
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 Beratungen: 105.722: entspricht 71 Beratungen (BuT- und allgemeine Beratungen 

incl. Hausbesuche) je Vollzeitstelle 

 Anträge: 34.092 (31% Mittagsverpflegung, 22% Klassenfahrten, 21% Soziale und 

kulturelle Teilhabe, 8 % Lernförderung, Rest Schülerbeförderungskosten und 

Schulbedarfspaket) 

Die Schulsozialarbeiter (BuT) verfügen über einschlägige Fachhochschul- bzw. 
Hochschulabschlüsse.  
Darüber hinaus hat das TZG bei der Einstellung darauf geachtet, welche Zusatzkenntnisse 
(add ons) die Schulsozialarbeiter mitbringen. Gemeint sind zuallererst Zusatzausbildungen 
aus dem pädagogisch-psychologischen Bereich: 
 

 Fortbildung zu Sozialtrainings (Teamgeister) 

 Elternkursleiterin (Starke Eltern/Starke Kinder) 

 Mediatorin 

 Systemische Anti-Gewalt und Antieskalationstrainer  

 Resilienztrainerin 

 Psychoanalytisch-Systemische Therapeutin  

 

sowie aus dem Sprachenbereich: 
 Dari/Farsi 

 arabisch 

 türkisch 

 kroatisch 

 griechisch 

 russisch 

 polnisch 

 

Da Schulsozialarbeiter an den Schulen häufig „Einzelkämpfer“ sind, finden im Rahmen der 
Koordinierung durch das TZ Glehn regelmäßig Treffen statt, die der Fortbildung und dem 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch dienen. Somit profitieren alle Kollegen kreisweit von den 
alltäglichen Erfahrungen und von den „add ons“. 
Koordiniert durch das TZ Glehn finden vier Mal jährlich Treffen der Steuerungsgruppe 
Schulsozialarbeit (BuT) mit den entsprechenden Ansprechpartner der Kommunen statt, um 
den kreisweiten Austausch und die Qualitätsstandards zu gewährleisten. 
Die Koordination im TZ Glehn ist gleichzeitig Ansprechpartner der Schulleitungen, führt 
Besuche an den Schulen/Standorten durch und ist zuständig für das Berichtswesen (Statistik, 
regelmäßige Tätigkeitsberichte der Schulsozialarbeiter, Zielvereinbarungen). 
 
Der Rhein-Kreis Neuss ist Schulträger der Berufsbildungszentren und von drei Förderschulen 
im Kreisgebiet. Beim Rhein-Kreis Neuss als Schulträger sind Schulsozialarbeiter wie folgt 
beschäftigt: 
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Die Schulsozialarbeit (BuT) im Rhein-Kreis Neuss ist über das Landesprogramm „Soziale 
Arbeit an Schulen“ seit Januar 2015 bis Ende 2017 im Verhältnis 40 % Kreis und 60 % Land 
gesichert. Zur Fortführung hat der Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 19.10.2016 gegenüber der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände formuliert, dass die Anschlussfinanzierung Gegenstand der 
Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 sei (s. Anlage 2). 
Der Landrat wird auch über den kommunalen Spitzenverband die Fortsetzung des 
Landesprogrammes einfordern und dabei die Vollfinanzierung durch die dem Land 
zuzuordnende Aufgabe fordern. 
Im Übrigen vertritt der Rhein-Kreis Neuss die Auffassung, dass die Schulsozialarbeit nicht nur 
den SGB II-Leistungsberechtigten wertvolle Unterstützung leisten, die eigentlich schulischen 
Angebote im Vordergrund stehen und erwartet daher eine weitere und vollständige 
Förderung der Schulsozialarbeit seitens des Landes. 
 
Die Verwaltung wird 1. Halbjahr 2017 Alternativen prüfen und vorlegen, wie die weitere 
Beschäftigung der Schulsozialarbeiter/innen BuT gestaltet werden kann. Denkbar sind 
Modelle auch mit direkter finanzieller Beteiligung der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden oder eine vollständige personelle Übernahme der Schulsozialarbeiterinnen durch 
die Kommunen. Mit den Kommunen werden die Möglichkeiten einer Neuauflage des 
aktuellen Konzeptes anschließend beraten. 
 
Bislang gibt das Land nur einen Zuschuss bis Ende 2017 befristet, gestaffelt zwischen 50 und 
80%, wobei der Rhein-Kreis Neuss nur 60% Zuschuss erhält. 
Die Restkosten werden bis Ende 2017 am. 
Eine Bewilligung über den Zeitraum hinaus liegt bislang nicht vor. Nach Auffassung der 
Verwaltung handelt es sich um eine Landesaufgabe. Im Interesse der Beschäftigten wird die 
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Verwaltung darauf drängen, dass das Land schnellstmöglich die Gesamtfinanzierung ab 
01.01.2018 zusagt. 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreisausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 

Anlage: 
Antwort Schulsozialarbeit 
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